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(2)		  Die Prüfung in den sechs Handlungsfeldern umfasst einen schriftlichen Teil und eine Projektarbeit. Im 
schriftlichen Teil sind in jedem Handlungsfeld mehrere Aufgaben zu bearbeiten. Mindestens eine 
Aufgabe pro Handlungsfeld soll fallorientiert gestaltet sein. Die Projektarbeit besteht aus einer schrift-
lichen Studienarbeit mit Präsentation und Fachgespräch. Das Thema ergibt sich aus dem Inhalt des 
Studiengangs und kann aus einem der sechs Handlungsfelder gewählt werden. Eine Verknüpfung 
mehrerer Handlungsfelder ist möglich. Die Ergebnisse der Studienarbeit sind dem Prüfungsausschuss 
in Form einer Präsentation vorzutragen. Die Studienarbeit kann als Gruppenarbeit erfolgen, an der bis 
zu drei Prüfungsteilnehmer/innen beteiligt sind. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Präsentation 
findet ein Prüfungsgespräch statt.

(3)		  Die Dauer der schriftlichen Prüfung soll fünfzehn Stunden nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit 
der schriftlichen Studienarbeit ergibt sich aus der Themenstellung. Präsentation und Prüfungsgespräch 
sollen insgesamt 20 Minuten pro Prüfungsteilnehmer/in nicht überschreiten.

(4)		  Der schriftliche Teil der Prüfung und das Ergebnis der Projektarbeit sind im Verhältnis 3:1 zu gewich-
ten. Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung haben die vier Handlungsfelder „Rechnungswesen 
und Controlling“, „Betriebswirtschaftslehre“, „Unternehmensführung im Kraftfahrzeuggewerbe“ und 
„Recht“ gegenüber den übrigen zwei Handlungsfeldern gemäß § 3 Abs. 1 das doppelte Gewicht. 
Die Prüfungsleistung der Studienarbeit ist mit dem Gesamtergebnis aus Präsentation und Prüfungsge-
spräch gleichgewichtig.

(5)		  Die schriftliche Prüfung ist in den in § 3 Abs. 1 Ziff. 1-6 genannten Handlungsfeldern auf Antrag des 
Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen, 
wenn die Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Die Dauer der 
Ergänzungsprüfung soll je Handlungsfeld und Prüfling 15 Minuten nicht überschreiten.

§ 4 Anrechnung von Prüfungsleistungen

(1)	 Von der Ablegung der Prüfung in einzelnen Handlungsfeldern kann der Prüfungsteilnehmer / die 
Prüfungsteilnehmerin auf Antrag vor der zuständigen Handwerkskammer befreit werden, wenn er/sie 
vor einer zuständigen Stelle, einer öffentlich oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor 
einem staatlichen Prüfungsausschuss eine Prüfung bestanden hat, deren Inhalte den Anforderungen 
des jeweiligen Handlungsfeldes entsprechen.

(2)	 Eine vollständige Freistellung von der Prüfung ist nicht zulässig.

§ 5 Bestehen der Prüfung

(1)	 Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfungsteilnehmer/ die Prüfungsteilnehmerin im Durchschnitt 
mindestens ausreichende Leistung erbracht hat. Ist die Prüfung in einem der Handlungsfelder 1,2,3,4 
und 6 auch nach durchgeführter mündlicher Ergänzungsprüfung mit mangelhaft bewertet worden, ist 
die Prüfung nicht bestanden. Gleiches gilt, wenn die Prüfung im Handlungsfeld 5 nach durchgeführter 
mündlicher Ergänzungsprüfung, mit ungenügend und die Projektarbeit mit mangelhaft bewertet wur-
de.
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(2)	 Über das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen, aus dem die Gesamtnote sowie die 
Einzelbewertungen der im schriftlichen Teil und der Projektarbeit erbrachten Leistungen hervorgehen 
muss.

§ 6 Anwendung anderer Vorschriften

Soweit diese Besonderen Rechtsvorschriften keine abweichenden Regelungen enthalten, ist die Prüfungs-
ordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen der Handwerkskammer Karlsruhe, in der jeweils 
gültigen Fassung, anzuwenden.

§ 7 In Kraft treten

Diese Besonderen Rechtsvorschriften treten am Tage nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt  („Deutsche 
Handwerks Zeitung“) in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Besonderen Rechtsvorschriften “Betriebswirt/
in im Kraftfahrzeuggewerbe (HWK)“ vom 16.03.06 außer Kraft.

Diese Regelung wurde gemäß § 106 Abs. 2 HWO mit Bescheid des Wirtschaftsministeriums Baden-Württem-
berg vom 12. März 2010 (Az.:3-4233.32/33) genehmigt.

Vorstehende Satzung, die mit dem Beschluss der Vollversammlung der Handwerkskammer Karlsruhe vom 
17.11.2009 übereinstimmt, wird hiermit ausgefertigt.

Karlsruhe, den 18.03.2010

Handwerkskammer Karlsruhe
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